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(54) Handhabe eines beweglichen Teils mit einer Elektronikbaugruppe, die an unterschiedlichen 
Bauteilen angeordnet ist

(57) Die Erfindung betrifft eine Handhabe eines be-
weglichen Teils (1) eines Kraftfahrzeuges, insbesondere
einer Tür, einer Heckklappe oder dergleichen, mit einem
am beweglichen Teil (1) für einen Benutzer von Außen
zugänglichen Griff (10), einer Elektronikbaugruppe (30),
die zumindest ein Sensorelement (31, 32) und eine Elek-
tronik (33) aufweist, wobei die Elektronikbaugruppe (30)
geeignet ist vom Benutzer in der Nähe des Griffes (10)
aktiviert zu werden und mit einem kraftfahrzeugseitigen
Sicherheitssystem (2) zu kommunizieren, das Sensor-

element (31, 32) sowie die Elektronik (33) zwar mitein-
ander verbunden sind, jedoch an zwei unterschiedlichen
Bauteilen angeordnet sind, wobei das erste Bauteil der
Griff (10) ist, an dem das Sensorelement (31, 32) ange-
ordnet ist, das zweite Bauteil ein fahrzeugseitiges Bau-
teil, insbesondere das bewegliche Teil (1) ist, an dem die
Elektronik (33) angeordnet ist, und der Griff (10) eine
Kavität (11) und einen dünnwandigen Hüllkörper (12)
aufweist, der Hüllkörper (12) die Kavität (11) umfasst und
als Träger für das Sensorelement (31, 32) dient, wobei
die Kavität (11) im Wesentlichen bauteilfrei ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Handhabe eines be-
weglichen Teils eines Kraftfahrzeuges, insbesondere ei-
ner Tür, einer Heckklappe oder dergleichen, mit einem
am beweglichen Teil für einen Benutzer von außen zu-
gänglichen Griff und einer Elektronikbaugruppe, die zu-
mindest ein Sensorelement und eine Elektronik aufweist,
wobei die Elektronikbaugruppe geeignet ist vom Benut-
zer in der Nähe des Griffes aktiviert zu werden und mit
einem kraftfahrzeugseitigen Sicherheitssystem zu kom-
munizieren.
[0002] In der DE 10 2004 038 569 B3 ist eine Hand-
habe offenbart, die einen Türgriff mit einer Elektronik-
baugruppe umfasst. Hierbei besteht der Türgriff aus ei-
nem mit einer Abdeckschicht umspritzten Kunststoff-
Spritzguss-Trägerkern. Der Trägerkern nimmt hierbei
den größten Teil des Volumens des Kraftfahrzeugtür-
griffs ein.
[0003] Zudem weist der Trägerkern mehrere Ausneh-
mungen auf, in die Elektronikbaugruppen eingebracht
sind. Die Anschlussleitungen der Elektronikbaugruppen
sind durch einen im Inneren des Trägerkerns enthaltenen
Kanal an einer Stelle nach außen geführt, die sich in mon-
tiertem Zustand hinter einer Türwandung befindet. Die
Elektronikbaugruppen umfassen eine Sensoranordnung
zum Erfassen der Annäherung der Hand eines Bedie-
ners. Um ein möglichst geringes Gewicht des Türgriffes
zu erreichen, weist der Trägerkern eine Schaumstruktur
auf. Der die Oberflächeneigenschaften des Türgriffs be-
stimmende Kunststoff wird lediglich in der Abdeckschicht
verwendet, der nur einen relativ kleinen Teil des Gesamt-
volumens des Türgriffs einnimmt. Der große Teil des Vo-
lumens des Türgriffs wird von dem im Inneren angeord-
neten Trägerkern eingenommen. Obwohl dieser Türgriff
bereits gute Eigenschaften hinsichtlich einer geringen
Masse aufweist, besteht seitens der Industrie der
Wunsch und die Anforderung, das Gewicht einer derar-
tigen Handhabe weiter zu reduzieren, ohne dass die
Funktionseigenschaften, insbesondere hinsichtlich der
Elektronik, darunter leiden.
[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe wird eine Handhabe
mit sämtlichen Merkmalen des Anspruches 1 vorge-
schlagen. In den abhängigen Ansprüchen sind bevor-
zugte Weiterbildungen ausgeführt.
[0005] Erfindungsgemäß ist eine Handhabe eines be-
weglichen Teils eines Kraftfahrzeuges, insbesondere ei-
ner Tür, einer Heckklappe oder dergleichen vorgesehen,
mit einem am beweglichen Teil für einen Benutzer von
außen zugänglichen Griff, einer Elektronikbaugruppe,
die zumindest ein Sensorelement und eine Elektronik
aufweist, wobei die Elektronikbaugruppe geeignet ist
vom Benutzer in der Nähe des Griffes aktiviert zu werden
und mit einem kraftfahrzeugseitigen Sicherheitssystem
zu kommunizieren, das Sensorelement sowie die Elek-
tronik zwar miteinander verbunden sind, jedoch an zwei
unterschiedlichen Bauteilen angeordnet sind, wobei das
erste Bauteil der Griff ist, an dem das Sensorelement

angeordnet ist, das zweite Bauteil ein fahrzeugseitiges
Bauteil, insbesondere das bewegliche Teil ist, an dem
die Elektronik angeordnet ist, und der Griff eine Kavität
und einen dünnwandigen Hüllkörper aufweist, der Hüll-
körper die Kavität umfasst und als Träger für das Sen-
sorelement dient, wobei die Kavität im Wesentlichen bau-
teilfrei ist.
[0006] Der wesentliche Vorteil dieser erfindungsge-
mäßen Handhabe ist, dass der Griff mit der Kavität und
dem dünnwandigen Hüllkörper nur wenig Material benö-
tigt, welches insbesondere aus Kunststoff besteht, so
dass die Handhabe in ihrer Gesamtheit ein sehr geringes
Gewicht bzw. eine sehr geringe Masse aufweist. Hier-
durch sind zusätzlich die Herstellkosten der Handhabe
wesentlich reduzierbar. Die Kavität verbleibt im Wesent-
lichen bauteilfrei, zugleich ist das Sensorelement in dem
dünnwandigen Hüllkörper mit integriert und liegt oberflä-
chennah am Griff, so dass eine zufriedenstellende Funk-
tionalität der Elektronikbaugruppe sichergestellt ist. Ein
weiterer wesentlicher Vorteil dieser Erfindung ist, dass
die Elektronikbaugruppe hinsichtlich des Sensorelemen-
tes und der Elektronik geteilt ist, Das bedeutet, dass das
eigentlich sensierende Element, das Sensorelement, in
dem Griff verbleibt. Hierbei ist vorzugsweise das Senso-
relement metallisch ausgeführt und wirkt als Elektrode.
Beispielsweise kann das Sensorelement als Drahtele-
ment, Folie oder Stanzteil, insbesondere Stanzblech
ausgebildet sein. Die Elektronik, die mit dem Sensorele-
ment verbunden ist, bearbeitet die vom Sensorelement
detektierten Signale, wobei die Bearbeitung beispiels-
weise eine Auswertung von Signalen sein kann. Die Elek-
tronik kann zudem als Steuerungseinheit, Überwa-
chungseinheit, Regeleinheit oder Detektoreinheit ausge-
führt sein, um im Ergebnis für die Elektronikbaugruppe
festzustellen, inwieweit ein Benutzer sich in einer defi-
nierten Nähe des Griffes befindet, um eine Aktivierung
der Elektronikbaugruppe zu starten und eine Kommuni-
kation mit dem kraftfahrzeugseitigen Sicherheitssystem
erfolgen zu lassen.
[0007] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung kann der Hüllkörper einen innenliegenden Be-
reich und einen außenliegenden Bereich aufweisen, wo-
bei der innenliegende Bereich dem beweglichen Teil zu-
gewandt ist und der außenliegende Bereich dem beweg-
lichen Teil abgewandt ist, wobei zumindest in einem der
beiden Bereiche das Sensorelement angeordnet ist.
Hierbei ist der innenliegende Bereich sowie der außen-
liegende Bereich des Hüllkörpers für den Benutzer frei
zugänglich. Der Benutzer kann über seine Hand den in-
nenliegenden sowie den außenliegenden Bereich sich
nähern und/oder berühren, um eine definierte Aktion der
Elektronikbaugruppe auszulösen.
[0008] Es kann vorgesehen sein, dass die Elektronik
zwei Sensorelemente aufweist, wobei das erste Senso-
relement in dem außenliegenden Bereich vorgesehen ist
und das zweite Sensorelement im innenliegenden Be-
reich vorgesehen ist. Beide Sensorelemente sind vorteil-
hafterweise mit einer gemeinsamen Elektronik verbun-
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den, die am zweiten Bauteil, d. h. am fahrzeugseitigen
Bauteil angeordnet ist. Ebenfalls kann es in einer weite-
ren Ausführungsform der Erfindung vorgesehen sein,
dass jedes Sensorelement mit einer eigenen Elektronik
verbunden ist, die separat am fahrzeugseitigen Bauteil
befestigt ist.
[0009] In einer weiteren, die Erfindung verbessernden
Maßnahme ist es denkbar, dass das erste Sensorele-
ment derart ausgeführt ist, dass eine bewusste Handlung
des Benutzers detektierbar ist, wodurch ein kraftfahr-
zeugseitiger Verriegelungsvorgang über das Sicher-
heitssystem auslösbar ist. Alternativ und/oder zusätzlich
ist es denkbar, dass das zweite Sensorelement derart
ausgeführt ist, dass eine bewusste Handlung des Benut-
zers detektierbar ist, wodurch ein kraftfahrzeugseitiger
Entriegelungsvorgang über das Sicherheitssystem aus-
lösbar ist. Vorteilhafterweise ist die bewusste Handlung
eine Annäherung des Benutzers zum Griff, insbesondere
zum innenliegenden Bereich und/oder zum außenliegen-
den Bereich und/oder die bewusste Handlung einer Be-
rührung des Griffes, insbesondere des innenliegenden
Bereichs und/oder des außenliegenden Bereichs.
[0010] Das Sensorelement mit seiner Elektronik kann
als Näherungssensor und/oder als Berührungssensor
ausgebildet sein. Befindet sich der Benutzer in der Nähe
des Griffes bzw. berührt diesen Griff am innenliegenden
Bereich des Hüllkörpers und/oder am außenliegenden
Bereich des Hüllkörpers, wird diese Aktion durch die
Elektronikbaugruppe erfasst, wodurch ein Weckvorgang
und/oder eine Berechtigungsüberprüfung und/oder ein
Verriegelungsvorgang und/oder ein Entriegelungsvor-
gang des kraftfahrzeugseitigen Sicherheitssystems er-
folgen kann. In der Regel trägt der Benutzer einen ID-
Geber mit sich, der Teil des Sicherheitssystems des
Kraftfahrzeugs ist. Bevor eine Entriegelung bzw. eine
Verriegelung des beweglichen Teils ausgelöst wird, er-
folgt eine Authentifizierungsabfrage zwischen dem Kraft-
fahrzeug und dem ID-Geber. Falls festgestellt wird, dass
der Benutzer die berechtigte Person ist, erfolgt eine tat-
sächliche Ent- und/oder Verriegelung des beweglichen
Teils. Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein, dass vor
der Authentifizierungsabfrage zunächst das Sicherheits-
system geweckt wird, nachdem der Benutzer den Griff
mit seiner Hand entsprechend berührt bzw. sich dem
Griff hinsichtlich eines definierten Abstandes nähert. Er-
findungsgemäß kann der Berührungssensor derart kon-
figuriert sein, dass eine Entriegelung und/oder eine Öff-
nung des beweglichen Teils veranlasst wird, falls der Be-
rührungssensor mit der Elektronik eine Kraft detektiert,
die auf den Griff wirkt, die zwischen 10 N bis 100 N, vor-
zugsweise zwischen 20 N bis 80 N, mehr bevorzugt zwi-
schen 40 N und 75 N liegt.
[0011] Das erste und/oder das zweite Sensorelement
sind innerhalb des Hüllkörpers eingebettet. Vorteilhafter-
weise ist der Hüllkörper ein Spritzgussteil aus Kunststoff,
wobei das erste und/oder das zweite Sensorelement
während des Spritzgussverfahrens gleichzeitig umspritzt
werden.

[0012] Der Griff kann in einer Ausführungsform unbe-
weglich am beweglichen Teil des Kraftfahrzeuges fest
angeordnet sein. Alternativ ist eine Handhabe mit einem
Griff denkbar, die über eine Betätigung des Benutzers
relativ zum beweglichen Teil des Kraftfahrzeuges ver-
schwenkt und/oder bewegt werden kann. Beispielsweise
ist es denkbar, dass am Griff ein Lagerarm und/oder ein
Betätigungsarm angeordnet ist, wobei der Lagerarm und
der Betätigungsarm in das bewegliche Teil hineinragen,
wobei insbesondere der Griff verschwenkbar am beweg-
lichen Teil gelagert ist. Am Lagerarm ist die Handhabe
um eine Schwenkachse gelagert. Der in das bewegliche
Teil hineinragende Betätigungsarm dient dazu, während
seiner Bewegung eine entsprechende Aktion an einem
Schloss des beweglichen Teils auszulösen. Beispiels-
weise kann der Betätigungsarm über ein Gestänge, Bow-
denzug oder über ein ähnliches Kraftübertragungsteil mit
dem Schloss verbunden sein, um bei einer Verschwen-
kung des Griffs mechanisch auf das Schloss mittelbar
und/oder unmittelbar einzuwirken, wobei das Schloss
wiederum zwischen einer Entriegelungsposition und/
oder einer Verriegelungsposition wechseln kann. Eben-
falls ist es denkbar, dass die Betätigung des Schlosses
elektrisch erfolgt, indem der Betätigungsarm einen
Schalter aktiviert, der sich in der Nähe des Betätigungs-
arms befindet. Der Schalter kann anschließend elek-
trisch das zum Schalter entfernte Schloss ansteuern,
welches wiederum zwischen seiner Entriegelungspositi-
on und/oder seiner Verriegelungsposition wechseln
kann.
[0013] Ein wesentlicher Vorteil der Trennung des Sen-
sorelementes von seiner Elektronik ist, dass das Senso-
relement hinsichtlich diverser Umwelteinflüsse, wie ho-
he/tiefe Temperaturen, Feuchtigkeit etc. unempfindlich
ist. Somit sind keine wesentlichen Anforderungen erfor-
derlich, während des Spritzgussverfahrens der Handha-
be, insbesondere des Griffes das Sensorelement zu
schützen. Die empfindliche Elektronik ist hingegen ge-
trennt vom Griff kraftfahrzeugseitig vorgesehen, so dass
auf wirksame Weise ein gut funktionierendes Gesamt-
system geschaffen wird, wobei gleichzeitig der Herstel-
lungsaufwand wesentlich vereinfacht werden kann, ohne
dass die Gefahr besteht, dass die Funktionsweise der
Elektronikbaugruppe gefährdet ist. Nachdem die Hand-
habe, insbesondere der Griff mit seinem Hüllkörper und
der mit dem integrierten Sensorelement hergestellt ist,
befindet sich das zumindest eine Sensorelement unlös-
bar innerhalb des dünnwandigen Hüllkörpers. Vorteilhaf-
terweise erfolgt die Verbindung zwischen dem Sensor-
element und der Elektronik über eine kabelgebundene
Leitung. In einer weiteren, die Erfindung verbessernden
Maßnahme kann die Leitung eine Abschirmung aufwei-
sen, wodurch störungsfrei eine Signalübertragung zwi-
schen dem Sensorelement und der Elektronik durchführ-
bar ist. Die Abschirmung ummantelt die Leitung.
[0014] Ferner kann in einer weiteren Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Handhabe das Sensorelement
und die Elektronik über eine lösbare Verbindung mitein-
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ander konnektiert sein. Diese Ausgestaltung erleichtert
im Falle eines Schadens z. B. an der Handhabe oder
auch am Sensorelement oder an der Elektronik einen
Austausch dieser Teile. Hierdurch können die Wartungs-
kosten bei eventuellen Schäden im Betrieb gesenkt wer-
den. Bevorzugt ist hierbei eine Ausbildung, bei der ein
Steckerelement zwischen dem Sensorelement und der
Elektronik vorgesehen ist, wobei insbesondere das Stek-
kerelement am Lagerarm angeordnet ist. Hierbei ist es
denkbar, dass das Steckerelement über eine Rastver-
bindung, Clipsverbindung etc. zuverlässig am Lagerarm
gehalten ist.
[0015] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Handhabe kann der
Griff eine Materialstruktur mit Mikrozellen aufweisen, wo-
bei insbesondere die Mikrozellen eine Größe von durch-
schnittlich weniger als 500 mm aufweisen. Es hat sich
vorteilhafterweise gezeigt, dass der Griff, insbesondere
der Hüllkörper mit einer derartigen Materialstruktur ver-
besserte mechanische Eigenschaften aufweist. Insbe-
sondere hat sich gezeigt, dass eine Materialstruktur aus
Mikrozellen gute Eigenschaften mit Blick auf Medienbe-
ständigkeit, Biegefestigkeit, Dichtheit sowie geringes
Gewicht aufweist. Gleichzeitig kann ein dünnwandiger
Hüllkörper geschaffen werden, der zuverlässig von au-
ßen vom Benutzer sowie von diversen Umwelteinflüssen
beansprucht werden kann, ohne dass die Gefahr einer
Materialzerstörung besteht. Es hat sich gezeigt, dass hin-
sichtlich der Geometrie von Kraftfahrzeuggriffen eine
derartige Größe der Mikrozellen von Vorteil ist, welches
sich insbesondere auf das geringe Gewicht sowie die
guten mechanischen Eigenschaften, insbesondere Be-
lastbarkeit bezieht, wobei gleichzeitig eine gute Einbet-
tung des Sensorelementes im Hüllkörper erzielbar ist.
[0016] Die mechanischen Eigenschaften des Griffes
können in einer weiteren Ausführungsform weiter ver-
bessert werden, indem die Materialstruktur derart aus-
geführt ist, dass jede Mikrozelle unabhängig von den be-
nachbart angeordneten Zellen geschlossen ist. Das be-
deutet, dass die Mikrozellen im Wesentlichen nicht mit
den umliegenden Mikrozellen der Materialstruktur ver-
bunden sind.
[0017] Um das Gewicht der Handhabe, insbesondere
des Griffes zu reduzieren, ist vorteilhaft vorgesehen,
dass der Griff ein Mikrozellenvolumen von mindestens
5% bevorzugt von mehr als 15% besonders bevorzugt
von mehr als 25% und ganz bevorzugt von mehr als 45%
aufweist. Alternativ und/oder zusätzlich kann die Erfin-
dung sich dadurch auszeichnen, dass der Griff eine Mi-
krozellendichte von mehr als 105 Zellen/cm3 aufweist,
wodurch ebenfalls wesentlich das Gewicht reduziert wer-
den kann und die mechanischen Eigenschaften verbes-
sert werden können.
[0018] Vorzugsweise kann die erfindungsgemäße
Handhabe derart ausgestalt sein, dass der Griff ein Ka-
vitätsvolumen von mindestens 50%, bevorzugt von mehr
als 60%, besonders bevorzugt von mehr als 80% und
ganz bevorzugt von mehr als 90% aufweist. Auch dieses

trägt dazu bei, dass das Gesamtgewicht der Handhabe
im Vergleich zum Stand der Technik reduziert werden
kann, wobei gleichzeitig die Kavität nahezu bauteilfrei
am Kraftfahrzeug verbleibt.
[0019] In einer möglichen Ausführungsform der Erfin-
dung kann der Griff an seiner Außenfläche, die sichtbar
vom Kraftfahrzeug angeordnet ist, mit einer dünnen
Schicht versehen sein, die beispielsweise aufgedruckt
oder auflackiert sein kann. Diese Schicht kann eine bzw.
unterschiedliche Farben aufweisen. Designelemente,
Buchstaben, Zahlen, ein Emblem etc. sind auf dieser
Schicht ebenfalls abbildbar.
[0020] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeichnung
ein Ausführungsbeispiel der Erfindung im Einzelnen be-
schrieben ist. Dabei können die in den Ansprüchen und
in der Beschreibung erwähnten Merkmale jeweils einzeln
für sich oder in beliebiger Kombination erfindungswe-
sentlich sein.
[0021] Figur 1 zeigt eine Handhabe eines beweglichen
Teils 1 eines Kraftfahrzeuges. Das bewegliche Teil 1 ist
im vorliegenden Ausführungsbeispiel eine Kraftfahr-
zeugtür. Die Handhabe ist beweglich an der Tür 1 ange-
ordnet, wobei die Handhabe einen außenliegenden Griff
10 aufweist, der für den Benutzer zugänglich ist. Der Griff
10 weist eine Kavität 11 auf, die im Wesentlichen bau-
teilfrei ist. Zudem ist der Griff 10 mit einem dünnwandigen
Hüllkörper 12 ausgeführt, der aus einem Kunststoff be-
steht. Innerhalb des Hüllkörpers 12 sind zwei Sensorele-
mente 31, 32 eingebettet. Diese Sensorelemente 31, 32
sind Bestandteil einer Elektronikbaugruppe 30, die sich
aus einer Elektronik 33 zusätzlich zusammensetzt. Die
Elektronik 33 ist fahrzeugseitig befestigt. Im vorliegen-
den Ausführungsbeispiel ist die Elektronik 33 in der Tür
1, in der Nähe der Handhabe fixiert. Die Sensorelemente
31, 32 sind über eine Leitung 34 mit der Elektronik 33
verbunden. Die Leitung 34 weist zudem eine Abschir-
mung 35 auf, wodurch störungsfrei eine Signalübertra-
gung zwischen den Sensorelementen 31, 32 und der
Elektronik 33 durchführbar ist.
[0022] Zwischen den Sensorelementen 31, 32 und der
Elektronik 33 ist ein Steckerelement 36 vorgesehen, wo-
durch montagefreundlich die Sensorelemente 31, 32 mit
der Elektronik 33 verbunden werden können.
[0023] Die Handhabe weist im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel einen Lagerarm 13 und einen Betätigungs-
arm 14 auf, wobei beide Arme 13, 14 in die Fahrzeugtür
1 hineinragen. Der Lagerarm 31 weist an seinem freien
Ende eine Lagerstelle auf, so dass über eine Ziehbewe-
gung am Griff 10, der Griff 10 weg von der Tür 1 ver-
schwenkt werden kann, und zwar eine Drehbewegung
gegen den Uhrzeigersinn durchführt. Der Betätigungs-
arm 14 kann durch seine Mitbewegung eine Aktion an
der Tür 1 auslösen. Diese Aktion kann beispielsweise
bewirken, dass ein Schloss, welches explizit nicht in der
schematisch dargestellten Figur 1 gezeigt ist, eine Ent-
riegelung der Tür 1 entstehen lässt. Beispielsweise ist
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der Betätigungsarm 14 über einen Bowdenzug mit dem
nicht dargestellten Schloss verbunden. Ebenfalls ist es
denkbar, dass der Betätigungsarm 14 einen Schalter
während seiner Bewegung aktiviert, wodurch elektro-
nisch das Schloss der Tür 1 angesteuert werden kann.
[0024] Der Hüllkörper 12 weist einen außenliegenden
Bereich 12.1 auf, in dem das erste Sensorelement 31
angeordnet ist. Zudem ist der Hüllkörper 12 mit einem
innenliegenden Bereich 12.2 ausgebildet, in dem das
zweite Sensorelement 32 sich befindet. Das außenlie-
gende Sensorelement 31 dient dazu, einen Verriege-
lungsvorgang eines Sicherheitssystems 2, welches in
dem Kraftfahrzeug angeordnet ist, auszulösen. Das in-
nenliegende Sensorelement 32 hingegen dient dazu, ei-
nen Entriegelungsvorgang des Sicherheitssystems 2 zu
bewirken. Das bedeutet, dass der Benutzer, der einen
ID-Geber 3 mit sich trägt, eine entsprechende Aktivie-
rung der Elektronikbaugruppe 30 bewirkt, wodurch eine
Kommunikation mit dem kraftfahrzeugseitigen Sicher-
heitssystem 2 erfolgt. Hierbei wird überprüft, inwieweit
der Benutzer die Berechtigung hat, einen entsprechen-
den Vorgang am Sicherheitssystem 2 auszulösen, das
bedeutet, eine Entriegelung bzw. Verriegelung des Kraft-
fahrzeuges, insbesondere seines beweglichen Teils 1
auszulösen. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
das zweite Sensorelement 32 als Näherungssensor aus-
gebildet, wobei das erste Sensorelement 31 ein Berüh-
rungssensor ist. Die Elektronik 33 wertet eine Annähe-
rung bzw. eine Berührung des Griffes 3 aus. Zudem wird
ein Authentifizierungsvorgang kraftfahrzeugseitig aus-
gelöst, nachdem eine Berührung des außenliegenden
Bereiches 12.1 des Hüllkörpers 12 und/oder eine Annä-
herung des innenliegenden Bereiches 12.2 des Hüllkör-
pers 12 erfolgt ist.
[0025] Der besondere Vorteil des dargestellten Griffes
10 ist, dass eine große Gewichtseinsparung aufgrund
der bauteilfreien Kavität 12 erreicht wird. Zudem befindet
sich lediglich das Sensorelement 31, 32 innerhalb des
Hüllkörpers 12, wobei die empfindliche Elektronik 33 au-
ßerhalb der Handhabe am beweglichen Teil 1 des Kraft-
fahrzeuges befestigt ist. Die beiden Sensorelemente 31,
32 können als Drahtelemente, Folien oder Stanzteile
ausgebildet sein und im Wesentlichen längs der Erstrek-
kung des Griffes 10 angeordnet sein. Zwischen der Elek-
tronik 33 und dem Sicherheitssystem 2 erfolgt ebenfalls
eine Datenkommunikation. Es ist denkbar, dass die Elek-
tronik 33 vollständig im Sicherheitssystem 2 integriert ist.
Ebenfalls ist es denkbar, dass jedes Sensorelement 31,
32 seine eigene Elektronik 33 aufweist, welches explizit
nicht dargestellt ist. Ebenfalls kann vorgesehen sein,
dass lediglich ein Sensorelement im Hüllkörper 12 an-
geordnet ist, wobei beispielsweise über zwei unter-
schiedliche Handlungen des Benutzers eine Entriege-
lung und/oder eine Verriegelung über das Sicherheits-
system 2 auslösbar ist. Beispielsweise ist es denkbar,
unterschiedliche Zonen bzw. Orte am außenstehenden
Griff 10 für den Benutzer bereitzustellen, um unterschied-
liche Aktionen für das Sicherheitssystem 2 auslösen zu

lassen.
[0026] Die Masse des Griffes 10 des dargestellten
Ausführungsbeispiels ist des Weiteren weiter reduziert,
da der Griff 10, insbesondere der Hüllkörper 12 eine Ma-
terialstruktur aus einer Vielzahl an Mikrozellen 20 auf-
weist. Hierdurch kann ein Materialverbrauch bei der Her-
stellung des Hüllkörpers 12, insbesondere des Griffes 10
reduziert werden, wobei gleichzeitig gute mechanische
Eigenschaften, insbesondere eine hohe Festigkeit, er-
zielbar sind. Selbstverständlich ist es denkbar, dass der
Griff 10 an der Oberfläche eine Schicht aufweist, um bei-
spielsweise den Griff 10 mit einer gewünschten Farbe
zu versehen. Diese Materialstruktur ist komplett am Griff
10, insbesondere im gesamten Hüllkörper 12 vorgese-
hen.

Bezugszeichenliste

[0027]

1 beweglicher Teil, Tür
2 Sicherheitssystem
3 ID-Geber
10 Griff
11 Kavität
12 Hüllkörper
12.1 außenliegender Bereich
12.2 innenliegender Bereich
13 Lagerarm
14 Betätigungsarm
20 Mikrozelle
30 Elektronikbaugruppe
31 erstes Sensorelement
32 zweites Sensorelement
33 Elektronik
34 Leitung
35 Abschirmung
36 Steckerelement

Patentansprüche

1. Handhabe eines beweglichen Teils (1) eines Kraft-
fahrzeuges, insbesondere einer Tür, einer Heck-
klappe oder dergleichen, mit
einem am beweglichen Teil (1) für einen Benutzer
von Außen zugänglichen Griff (10), einer Elektronik-
baugruppe (30), die zumindest ein Sensorelement
(31, 32) und eine Elektronik (33) aufweist, wobei die
Elektronikbaugruppe (30) geeignet ist vom Benutzer
in der Nähe des Griffes (10) aktiviert zu werden und
mit einem kraftfahrzeugseitigen Sicherheitssystem
(2) zu kommunizieren,
das Sensorelement (31, 32) sowie die Elektronik (33)
zwar miteinander verbunden sind, jedoch an zwei
unterschiedlichen Bauteilen angeordnet sind, wobei
das erste Bauteil der Griff (10) ist, an dem das Sen-
sorelement (31, 32) angeordnet ist, das zweite Bau-
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teil ein fahrzeugseitiges Bauteil, insbesondere das
bewegliche Teil (1) ist, an dem die Elektronik (33)
angeordnet ist, und
der Griff (10) eine Kavität (11) und einen dünnwan-
digen Hüllkörper (12) aufweist,
der Hüllkörper (12) die Kavität (11) umfasst und als
Träger für das Sensorelement (31, 32) dient, wobei
die Kavität (11) im Wesentlichen bauteilfrei ist.

2. Handhabe nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Hüllkörper (12) einen innenliegenden Be-
reich (12.2) und einen außenliegenden Bereich
(12.1) aufweist, wobei der innenliegende Bereich
(12.2) dem beweglichen Teil (1) zugewandt ist und
der außenliegende Bereich (12.1) dem beweglichen
Teil (1) abgewandt ist, wobei zumindest in einem der
beiden Bereiche (12.1, 12.2) das Sensorelement
(31, 32) angeordnet ist.

3. Handhabe nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elektronik (33) zwei Sensorelemente (31,
32) aufweist, wobei das erste Sensorelement (31) in
dem außenliegenden Bereich (12.1) vorgesehen ist
und das zweite Sensorelement (32) im innenliegen-
den Bereich (12.2) vorgesehen ist, wobei insbeson-
dere das erste Sensorelement (31) derart ausgeführt
ist, dass eine bewusste Handlung des Benutzers de-
tektierbar ist, wodurch ein kraftfahrzeugseitiger Ver-
riegelungsvorgang über das Sicherheitssystem (2)
auslösbar ist.

4. Handhabe nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite Sensorelement (32) derart ausge-
führt ist, dass eine bewusste Handlung des Benut-
zers detektierbar ist, wodurch ein kraftfahrzeugsei-
tiger Entriegelungsvorgang über das Sicherheitssy-
stem (2) auslösbar ist.

5. Handhabe nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die bewusste Handlung eine Annäherung des
Benutzers zum Griff (10), insbesondere zum innen-
liegenden Bereich (12.2) und/oder zum außenlie-
genden Bereich (12.1) ist und/oder die bewusste
Handlung eine Berührung des Griffes (10), insbe-
sondere des innenliegenden Bereichs (12.2) und/
oder des außenliegenden Bereichs (12.1) ist.

6. Handhabe nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sensorelement (31, 32) metallisch ist und
als Elektrode wirkt, wobei insbesondere das Senso-
relement (31, 32) als Drahtelement, Folie oder
Stanzteil, insbesondere Stanzblech ausgebildet ist.

7. Handhabe nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sensorelement (31, 32) innerhalb des Hüll-
körpers (12) eingebettet ist.

8. Handhabe nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass am Griff (10) ein Lagerarm (13) und/oder ein
Betätigungsarm (14) angeordnet ist, wobei der La-
gerarm (13) und der Betätigungsarm (14) in das be-
wegliche Teil (1) hineinragen, wobei insbesondere
der Griff (10) verschwenkbar am beweglichen Teil
(1) gelagert ist.

9. Handhabe nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Leitung (34) das Sensorelement (31, 32)
mit der Elektronik (33) verbindet, wobei die Leitung
(34) eine Abschirmung (35) aufweist, wodurch stö-
rungsfrei eine Signalübertragung zwischen dem
Sensorelement (31, 32) und der Elektronik (33)
durchführbar ist.

10. Handhabe nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Griff (10) ein Spritzgussteil aus Kunststoff
ist.

11. Handhabe nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Steckerelement (36) zwischen dem Sen-
sorelement (31, 32) und der Elektronik (33) vorge-
sehen ist, insbesondere dass das Steckerelement
(36) am Lagerarm (13) angeordnet ist.

12. Handhabe nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Griff (10) eine Materialstruktur mit Mikro-
zellen (20) aufweist, wobei insbesondere die Mikro-
zellen (20) eine Größe von durchschnittlich weniger
als 500 mm aufweisen.

13. Handhabe nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Materialstruktur derart ausgeführt ist, dass
jede Mikrozelle (20) unabhängig von den benachbart
angeordneten Zellen geschlossen ist.

14. Handhabe nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Griff (10) ein Mikrozellenvolumen von min-
destens 5% bevorzugt von mehr als 15% besonders
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bevorzugt von mehr als 25% und ganz bevorzugt
von mehr als 45% aufweist.

15. Handhabe nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Griff (10) eine Mikrozellendichte von mehr
als 105 Zellen/cm3 aufweist und/oder dass der Griff
(10) ein Kavitätsvolumen von mindestens 50% be-
vorzugt von mehr als 60% besonders bevorzugt von
mehr als 80% und ganz bevorzugt von mehr als 90%
aufweist.
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